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Merkblatt: Informationen zur Berechnung Ihres ... - KV Berlin

GKV relevant; ausgenommen sind u. a. FÃ¤lle im organisierten Notdienst und ... Bei BAG mit mehr als einer RLV-relevanten AG ist der Zuschlag zum RLV ... 
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Grundlagen für die Berechnung Ihres Regelleistungsvolumens Zur Berechnung Ihres Regelleistungsvolumens (RLV) wird die Anzahl Ihrer Behandlungsfälle aus dem Vorjahresquartal mit dem Fallwert Ihrer Arztgruppe (AG) und dem Altersfaktor, einem Gewichtungsfaktor, der das Alter Ihrer Patienten berücksichtigt, multipliziert. Lag Ihre Fallzahl im Vorjahresquartal um 50 Prozent und mehr über der durchschnittlichen Fallzahl Ihrer AG, wird für alle darüber liegenden Fälle ein abgestaffelter Fallwert berücksichtigt. Die Berechnung erfolgt nach den Vorgaben des Erweiterten Bewertungsausschusses. Folgende Praxisarten werden derzeit im Rahmen der RLV-/QZV-Zuweisung unterschieden:     



Einzelpraxis Einzelpraxis mit Jobsharer fach- und schwerpunktübergreifende Berufsausübungsgemeinschaften (BAG), Medizinische Versorgungszentren (MVZ) und Praxen mit angestellten Ärzten, in denen mehrere Ärzte unterschiedlicher RLVrelevanter AGn tätig sind nicht standortübergreifende fach- und schwerpunktgleiche BAG, MVZ und Praxen mit angestellten Ärzten der gleichen AG standortübergreifende fach- und schwerpunktgleichen BAG, MVZ und Praxen mit angestellten Ärzten der gleichen AG



Nachfolgend finden Sie Erläuterungen zu der Berechnung von RLV/QZV: RLV = Anzahl Behandlungsfälle x RLV-Fallwert der AG in Euro x Altersfaktor Anzahl der Behandlungsfälle je Arzt: Für das RLV ist die Zahl der kurativ-ambulanten Behandlungsfälle der GKV relevant; ausgenommen sind u. a. Fälle im organisierten Notdienst und Überweisungen, bei denen ausschließlich Probenuntersuchungen und Befundungen von dokumentierten Untersuchungsergebnissen stattfinden sowie alle Fälle, in denen keine RLV-Leistung abgerechnet wird, z. B. bei der ausschließlichen Erbringung von Präventionsleistungen. Fallwert der AG in Euro: Der Fallwert zur Berechnung des RLV berücksichtigt nur Leistungen, die aus dem arztgruppenspezifischen Vergütungsbereich für die Vergütung ärztlicher Leistungen innerhalb der RLV vergütet werden. Andere Leistungen, wie beispielsweise Impfungen, Labor und ambulantes Operieren, fließen nicht ein. Durchschnittliche Fallzahl der AG: Diese ergibt sich aus der Division der Behandlungsfallzahlen der AG durch die Anzahl der Ärzte der AG aus dem Vorjahresquartal. Bei der Ermittlung der Anzahl der Ärzte bleiben ermächtigte Ärzte unberücksichtigt. Abstaffelungsregelung: Diese sieht vor, dass Fälle, die mehr als 50 Prozent über dem Fachgruppendurchschnitt liegen, bei der Berechnung des RLV nur eingeschränkt berücksichtigt werden. Das RLV berechnet sich danach wie folgt: 



Fallzahlen bis 150 Prozent der durchschnittlichen Fallzahl der AG: Anzahl Behandlungsfälle x 100 Prozent des Fallwertes der AG x Altersfaktor







Fallzahlen von 150 bis 170 Prozent der durchschnittlichen Fallzahl der AG: Anzahl Behandlungsfälle x 75 Prozent des Fallwertes der AG x Altersfaktor







Fallzahlen von 170 bis 200 Prozent der durchschnittlichen Fallzahl der AG: Anzahl Behandlungsfälle x 50 Prozent des Fallwertes der AG x Altersfaktor







Fallzahlen über 200 Prozent der durchschnittlichen Fallzahl der AG: Anzahl Behandlungsfälle x 25 Prozent des Fallwertes der AG x Altersfaktor



Stand: März 2017 Aus diesen Erläuterungen lassen sich keine Rechtsansprüche ableiten.



Grundlagen für die Berechnung Ihres Regelleistungsvolumens



RLV der Praxis: Für fach- und schwerpunktübergreifende BAG, MVZ und Praxen mit angestellten Ärzten, in denen mehrere Ärzte unterschiedlicher RLV-relevanter AGn tätig sind, wird ein RLV getrennt nach hausärztlichem und fachärztlichem Versorgungsbereich gebildet. Dabei ergibt sich die Höhe des RLV der Arztpraxis je Versorgungsbereich aus der Addition der RLV eines jeden in dieser Praxis des jeweiligen Versorgungsbereichs vertragsärztlich tätigen Arztes. Weiterbildungs- und Entlastungsassistenten werden dabei nicht berücksichtigt. Dem der Arztpraxis je Versorgungsbereich zugewiesenen RLV und ggf. zugewiesenen qualifikationsgebundenen Zusatzvolumen (QZV) steht die in der Arztpraxis je Versorgungsbereich abgerechnete Leistungsmenge insgesamt gegenüber, d. h. sofern das einer Arztpraxis je Versorgungsbereich zugewiesene RLV nicht ausgeschöpft ist, kann das noch zur Verfügung stehende Honorarvolumen mit Leistungen aus dem zugewiesenen QZV je Versorgungsbereich ausgefüllt werden und umgekehrt. Eine Verrechnung ist nur innerhalb des jeweiligen Versorgungsbereiches möglich. QZV: Als weitere Honorarvolumen können QZV für bestimmte Leistungen zur Verfügung stehen. Der Anlage 6 des HVM kann entnommen werden, welche QZV für welche AGn vorgesehen sind und welche Gebührenordnungspositionen diesen entsprechen. Weiterhin wird unterteilt in RLV-fallbezogene und leistungsfallbezogene QZV, die sich wie folgt berechnen:  



R-QZV = Anzahl RLV-Fälle aus dem Vorjahresquartal x QZV-Fallwert der AG in Euro L-QZV = Anzahl Leistungsfälle aus dem Vorjahresquartal x QZV-Fallwert der AG in Euro



Darüber hinaus sind einige QZV an Abrechnungsgenehmigungen oder Zusatzbezeichnungen gebunden. Grundsätzlich wird ein QZV zugewiesen, wenn im Vorjahresquartal mindestens eine entsprechende Leistung durch den jeweiligen Arzt erbracht und abgerechnet wurde. Zuschläge zum RLV: Um die vertragsärztliche Versorgung auch in BAG, MVZ und Praxen mit angestellten Ärzten sicherzustellen und zu fördern, hat der Bewertungsausschuss eine Zuschlagsregelung für das RLV beschlossen. Bei BAG mit mehr als einer RLV-relevanten AG ist der Zuschlag zum RLV maßgeblich von der Höhe des sogenannten Kooperationsgrades (KG) in der medizinischen Behandlung der beteiligten Ärzte abhängig. Er berechnet sich als prozentualer Zuschlag aus den RLV-relevanten Arztfällen der entsprechenden Praxis im Verhältnis zu allen RLV-relevanten Behandlungsfällen dieser Praxis, entsprechend der nachfolgenden Formel: KG = (RLV-relevante Arztfälle / RLV-Behandlungsfälle - 1) * 100 Zur Förderung der vertragsärztlichen Versorgung in BAG, MVZ und Praxen mit angestellten Ärzten wird das praxisbezogene RLV durch einen prozentualen Zuschlag wie folgt erhöht: 1. nicht standortübergreifende fach- und schwerpunktgleichen BAG, MVZ und Praxen mit angestellten Ärzten der gleichen AG erhalten einen Zuschlag in Höhe von 10 Prozent des praxisbezogenen RLV, 2. standortübergreifende fach- und schwerpunktgleichen BAG, MVZ und Praxen mit angestellten Ärzten der gleichen AG erhalten einen Zuschlag in Höhe von 10 Prozent des praxisbezogenen RLV, soweit ein Kooperationsgrad von mindestens 10 Prozent erreicht wird, 3. fach- und schwerpunktübergreifende BAG, MVZ und Praxen mit angestellten Ärzten, in den mehrere Ärzte unterschiedlicher RLV-relevanter AGn tätig sind, erhalten einen prozentualen Zuschlag auf das praxisbezogene RLV in Abhängigkeit ihres Kooperationsgrades und unter Berücksichtigung der in der nachstehenden Tabelle ausgewiesenen Anpassungsfaktoren.



Stand: März 2017 Aus diesen Erläuterungen lassen sich keine Rechtsansprüche ableiten.
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Grundlagen für die Berechnung Ihres Regelleistungsvolumens



Kooperationsgrad 0 bis unter 10 10 bis unter 15 15 bis unter 20 20 bis unter 25 25 bis unter 30 30 bis unter 35 35 bis unter 40 40 und größer



Anpassungsfaktor in Prozent 0 10 15 20 25 30 35 40



Quotierung: Gemäß den regionalen Vorgaben zur Honorarverteilungssystematik wird zur Finanzierung der Zuschläge auf die praxisbezogenen RLV für die genannten Praxisarten (außer für Einzelpraxen) ein Vergütungsvolumen versorgungsbereichsspezifisch bereitgestellt. Die Kumulation aller prozentual berechneten Zuschläge in Euro wird diesem Volumen gegenübergestellt und ggf. auf dieses Volumen quotiert. Übersicht AGn: Der Anlage 2 HVM können Sie neben den AGn zur Festsetzung des RLV und des QZV die AGn sonstiger Vergütungsbereiche entnehmen. Die Aufteilung basiert auf den Beschlüssen des Bewertungsausschusses und dem Ergebnis der Verhandlungen der KV Berlin mit den Verbänden der Berliner Krankenkassen.



Stand: März 2017 Aus diesen Erläuterungen lassen sich keine Rechtsansprüche ableiten.



3



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





Merkblatt Aufbewahrungsfristen - KV Berlin 

Nach Â§ 10 Abs. 3 BO betrÃ¤gt die Aufbewahrungsfrist fÃ¼r Patientenunterlagen 10 Jahre. Bestehen nach dem Gesetz lÃ¤ngere Fristen, so sind diese einzuhalten.










 


[image: alt]





Krankenkassenwechsel von Patienten - KV Berlin 

der alten Krankenkasse endet nÃ¤mlich mit dem Kassenwechsel. â€¢. Falls ein Patient an einem Selektivvertrag teilnimmt, endet ebenfalls die Teilnahme mit dem ...
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Algorithmen zur Berechnung von Matchings 

10.10.2006 - Definition 1 Sei G = (V,E) ein ungerichteter Graph. Eine Kantenmenge ... Beachte, ein maximales Matching kann man durch einen einfachen ...
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Merkblatt zur Datenverarbeitung 

kos und Risikozuschlags sowie im Einzel- fall auch Deine Personalien. Soweit RÃ¼ck- versicherer bei der Risiko- und Schaden- beurteilung mitwirken, werden ...
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Merkblatt zur Anmeldung 

28.02.2006 - Gesetzâ€” und Verordnungs'olatt fÃ¼r das Land Nordrheinâ€”Westfalen â€” .... der Tag der EheschlieÃŸung auÃŸerdem fÃ¼r die Ehrung anlÃ¤sslich von ...
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Merkblatt zur Datenverarbeitung 

kos und Risikozuschlags sowie im Einzel- fall auch Deine Personalien. Soweit RÃ¼ck- versicherer bei der Risiko- und Schaden- beurteilung mitwirken, werden ...
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optimale transportnetze zur bestimmung ihres 

We also have many ebooks and user guide is also related with optimale transportnetze zur bestimmung ihres kostenganstigsten standorts bei gegebener nachfrage PDF, include : Of Cricket Guinness And Gandhi Essays On Indian History And Culture 1st. Edit
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Informationen zur Iglu-Lodge 

_ ZahnbÃ¼rste ï¬�ndet Ihr dlrekt auf dem Parkplatz der Talstahon. _ _ der Nebelhornbahn. - Bargeld (keme Kartenzahlung mÃ¶ghch). Adresse der Nebelhornbahn:.
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INFORMATIONEN ZUR WOHNUNGSSUCHE 

Auf den folgenden Seiten haben wir fÃ¼r Sie Informationen zum Ã¶rtlichen ... LiniennetzplÃ¤ne helfen Ihnen, die Verkehrsanbindung Ihres zukÃ¼nftigen Wohnortes.










 


[image: alt]





INFORMATIONEN ZUR WOHNUNGSSUCHE 

Mit Ihrem Studentenausweis erhalten Sie das RMV Semester-Ticket. Die. LiniennetzplÃ¤ne helfen Ihnen, die Verkehrsanbindung Ihres zukÃ¼nftigen Wohnortes.










 


[image: alt]





Antrag auf Abrechnungsgenehmigung von speziellen ... - KV Berlin 

01.04.2017 - A. Qualifikation. 1. Ich besitze die Berechtigung zum FÃ¼hren der Gebietsarztanerkennung. - Arzt fÃ¼r Laboratoriumsmedizin (gemÃ¤ÃŸ Nr. 2.1 der ...
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Informationen zur Beuteltasche Elva 

Dann schau einfach auf meinem Blog vorbei â€“ dort zeige ich dir, wie einfach und schnell Gurtband selbst genÃ¤ht ist. (hier gelangst du direkt zum Beitrag).
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informationen zur wohnungssuche AWS 

WILLKOMMEN AN DER EBS! Unsere deutschen Studierenden unterstÃ¼tzen wir bei der Wohnungssuche mit. Informationen auf den Housing Webseiten und geben Ihnen gern Auskunft auf gezielte Fragen, deren Antworten das Webangebot nicht bietet. Auf den folgende
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Informationen zur Pflegebegutachtung 

Medizinischen Dienst der Kranken-Versicherung. (MDK). Sie kommen zu Ihnen nach Hause. Und untersuchen die Person, die Pflege braucht. Das nennt man ...










 


[image: alt]





Informationen zur MPU - BASt 

zurÃ¼ck zum FÃ¼hrerschein ist und wie Sie vermeiden kÃ¶nnen, unnÃ¶tig. Zeit und ..... Auch wenn. Sie der Meinung sein sollten, ..... lich geschehen ist, wissen Sie.










 


[image: alt]





INFORMATIONEN ZUR WOHNUNGSSUCHE 

65375 Oestrich-Winkel. Verwaltung: VEGIS mbH. Phone: +49 6102 7503257 [email protected] [email protected] ...










 


[image: alt]





GauÃŸ-Seidel Iteration zur Berechnung ... - Semantic Scholar 

Berechnungen mit der realen Welt Ã¼berein stimmen. Mit unserem .... dritten Dimension in AbhÃ¤ngigkeit von der Position auf der Platte dar. In diesem ...
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mystik und natur zur geschichte ihres verhaltnisses 

Read and Save Ebook mystik und natur zur geschichte ihres verhaltnisses vom altertum bis gegenwart theophrastus paracelsus as. PDF for free at Online ...
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optimale transportnetze zur bestimmung ihres kostengnstigsten ... 

include : Parent Teacher Guide For Ray New Arithmetics, Pearsons Canal Companion Oxford And. Grand Union 8th Edition, and many other ebooks. Download: ...
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zur berechnung von bauteilen in hybrider bauweise 

Legal zur berechnung von bauteilen in hybrider bauweise unter ballistischer beanspruchung hybrid structures under ballistic eBook for free and you can read ...
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Die Anwendung numerischer Simulationsmodelle zur Berechnung der ... 

stes in 10 m Ã¼ber Grund von benachbarten Stationen. Da der ... externer Artikel ... gesetzes. Diese aus der Ã„hn- lichkeitstheorie der Meteorolo- gie bekannte und ...
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EIN EFFIZIENTES VERFAHREN ZUR BERECHNUNG EINER BASIS ... 

Wir wissen nun aus der Vorlesung, dass wir nach Anwendung des GauÃŸverfahren auf. (V. W. ) âˆˆ Mr+s,n(K) zu einer Matrix der Form. (B. 0. ) âˆˆ Mr+s,n(K) ...
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armierter beton lehrbuch zur berechnung und konstruktion 

This Armierter Beton Lehrbuch Zur Berechnung Und Konstruktion Bearbeitet Pdf file begin with Intro, Brief. Discussion until the Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, if provided. It's going to discuss primarily
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Merkblatt 

Freibetrag (Â§ 19 Abs. 2 EStG), der Sparer Freibetrag oder auch der ab 2009 gÃ¼ltige Sparer-. Pauschbetrag. Nicht abzugsfÃ¤hig sind hingegen Sonderausgaben ...
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